
Willkommen

zum Steuerkreis 

der LAG 

Haßberge e. V.

am 23.04.2024



TOP 1
Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und Beschlussfähigkeit

Aktuelle Informationen
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Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit, aktuelle Informationen

2. Projekte – Beschlussfassung

2.1 TNC III – Kooperationsprojekt Cisterscapes

2.2  Unterstützung Bürgerengagement

3. Projekte - Information  

3.1 Kreuzweg Zeil

4. Sonstiges
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TOP 2

Projekte - Beschlussfassung
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TOP 2.1

TNC III – Cisterscapes - connecting Europe 

Kooperationsprojekt
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Informationen zum Projekt

• Projektträger: Landkreis Bamberg

• Federführende LAG: LAG Region Bamberg

• Beteiligte Partner:

– Bayern: LAG InitiAktivKreis Tirschenreuth; LAG 

Obermain; LAG Südlicher Steigerwald; LAG Rangau; 

LAG Z.I.E.L Kitzingen; LAG Haßberge; LAG LEADER im 

Landkreis Bad Kissingen; LAG Rhön-Grabfeld; LAG 

Schweinfurter Land - Raum für partnerschaftliche 

Entwicklung.

– Österreich: LAG Graz-Umgebung Nord. 
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Informationen zum Projekt

• Anschlussprojekt zu TNC I und TNC II → Erlangung des 

Europäischen Kulturerbesiegels

• Bewerbung mit 4-Jahresprogramm für alle 17 Einzelstätten 

und Netzwerk insgesamt

• TNC III dient Umsetzung des Maßnahmenplans 2024-

2027 (Höhepunkt: 900-Jahr-Jubiläum Ebrach 2027)

• Bewerbung erfolgreich → Siegelverleihung am 17.04.2024 

in Antwerpen
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Maßnahmen
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1. Sensibilisierung für die Europäische 

Bedeutung

2. Bildungsmaßnahmen

3. Förderung des mehrsprachigen 

Zugangs

4. Teilnahme an Netzwerkaktivitäten

5. Steigerung der Ausstrahlung und der 

Attraktivität

6. künstlerische und kulturelle 

Aktivitäten 



Geplante Teilprojekte im Gebiet der LAG

• Noch im Planungsstadium

– Bereich Ebern: Reihe zisterz. 

Musiklandschaft Haßberge

– Bereich Knetzgau: Künstlersymposium 

mit Ausstellung, Neuausrichtung der 

Barockausstellung

– Bereich Rauhenebrach: 

Zisterziensermarkt, Radexkursionen
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Kosten und Finanzierung
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Gesamtsumme netto in Euro brutto in Euro

Gesamtsumme 1.345.777,00 1.575.100,00

LEADER-Förderung      

(60 % der 

Nettokosten)

942.044,00

Projektträger 53.036,00

Weitere 

Finanzierungsmittel

Kooperationsmittel 257.000,00

Oberfrankenstiftung 315.020,00

Diözese Würzburg 4.000,00

Erzbistum Bamberg 4.000,00

Beteilung Landkreis 
und LAG Haßberge:

Landkreis:

8.000 €

LAG Haßberge:

5,25%

49.457,31 €



Aufteilung der LEADER-Kooperationsmittel auf die beteiligten LAGn 

TNC III:

Lokale Aktionsgruppe

prozentuale Aufteilung LEADER Kooperationsmittel 

LAG Region Bamberg 37,50% 353.267 €

LAG Obermain 20,00% 188.409 €

LAG InitiAktivKreis Tirschenreuth 20,00% 188.409 €

LAG Haßberge 5,25% 49.457 €

LAG Schweinfurter Land - Raum für partnerschaftliche Entwicklung 5,25% 49.457 €

LAG Z.I.E.L Kitzingen 5,00% 47.102 €

LAG Südlicher Steigerwald 1,00% 9.420 €

LAG Rangau 2,00% 18.841 €

LAG LEADER im Landkreis Bad Kissingen 2,00% 18.841 €

LAG Rhön-Grabfeld 2,00% 18.841 €

Gesamt 100% 942.044 €
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Bewertung und Beschlussfassung



Checkliste der LAG

Pflichtkriterien 13 Punkte

Zusatzpunkte 12 Punkte

Regionale Kriterien 6 Punkte

SUMME 31 Punkte

Die Anforderungen sind erfüllt

(Mindestpunktzahl 17 Punkte, mindestens 1 Punkt je Pflichtkriterium

Maximalpunkte ohne Zusatzpunkte 39 Punkte)
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Formale Feststellungen:

Nach § 5 der Geschäftsordnung des Entscheidungsgremiums 

sind Mitglieder von der Beratung und Entscheidung von 

Projekten auszuschließen, wenn ein Interessenkonflikt 

vorliegt. Ein Interessenkonflikt kann nicht durch 

Stimmrechtsübertragung umgangen werden.

Dies ist bei jeder Projektauswahlentscheidung sicherzustellen 

und zu dokumentieren.
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Abklärung Interessenkonflikt

• Für alle bei der Auswahl beteiligten Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums und des LAG-Managements und 

Geschäftsführung liegt die unterschriebene Anlage 

„Erklärung Interessenkonflikt“ vor

• Folgende Mitglieder sind aufgrund eines 

Interessenkonfliktes für das Projekt von der Beratung und 

Beschlussfassung auszuschließen:

Thomas Stadelmann, Dieter Möhring, Jürgen Hennemann,               

Alexander Bergmann, Günther Werner
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Beschlussfähigkeit:

• Beschlussfähigkeit des Entscheidungsgremiums laut Satzung bzw. 

Geschäftsordnung ist gegeben (mind. 30 % der Mitglieder anwesend)

• Keine einzelne Interessengruppe kontrollierte die Entscheidungsfindung 

(max. 49 % der Stimmrechte je Interessengruppe)
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Beschlussvorschlag
• Das Kooperationsprojekt „TNC III: Cisterscapes - connecting Europe“ hat im 

Projektauswahlverfahren am 23.04.2024 mit insgesamt 31 Punkten die Mindestpunktzahl von 

17 Punkten erreicht. 

• Die LAG stimmt der Einbindung von Regionen außerhalb der beteiligten LAG-Gebieten zu. 

Dies wird damit begründet, dass das Vorhaben als Europäisches Kulturerbeprojekt auf 

Internationalität ausgelegt ist und auf ein Netzwerk von bayerischen, deutschen und 

europäischen Klosterstätten basiert. Die damit zusammenhängende europäische und 

interregionale Zusammenarbeit und der damit verbundene Austausch sind für das Projekt und 

für die Erlangung des Europäischen Kulturerbe-Siegels unabdingbar. Durch die Einbindung 

von Regionen außerhalb der beteiligten LAG-Gebieten wird nicht nur die Strahlkraft deutlich 

erhöht, sondern auch eine Vielzahl an Ideen und Synergien erschaffen. Alle Partner beteiligen 

sich finanziell und inhaltlich am Projekt. 

• Die Beantragung einer LEADER-Förderung für das Projekt wird befürwortet. Die LAG stellt 

hierfür aus ihrem Budget Mittel in Höhe von max. 49.457 € zur Verfügung.

• Der LAG-Vorsitzende wird ermächtigt die Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. 
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TOP 2.2

Unterstützung Bürgerengagement
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Unterstützung Bürgerengagement - Projektbeispiele

19
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Informationen zum Projekt

• Projektträger: 

LAG Haßberge beantragt die LEADER-Förderung für das Projekt „Unterstützung 

Bürgerengagement“.

• LEADER-Förderung pro LAG beträgt 50.000 € (90 %) in der Förderperiode 2023 – 2027. Die LAG muss 

mindestens 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Eigenmitteln aufbringen (rund 5.556 €). Die LAG 

Haßberge erhöht die Eigenmittel auf 6.000 €. 

• Auf formlose schriftliche Anfrage hin, kann LAG nicht wettbewerbsrelevante Maßnahmen lokaler Akteure 

unterstützen. Je Einzelmaßnahme mit maximal 2.500 €, in Ausnahmefällen bei mindestens 15 Punkten mit 

maximal 4.000 €.

23.04.2024
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Unterlagen zum Projekt

• „Unterstützung Bürgerengagement“ – Regelungen der LAG Haßberge

• Auswahlkriterien für Einzelmaßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes „Unterstützung 

Bürgerengagement“

• Zielvereinbarung zur Durchführung einer Einzelmaßnahme im Rahmen des LEADER-Projektes 

„Unterstützung Bürgerengagement“

• Checkliste Projektauswahlkriterien der LAG Haßberge e.V.

23.04.2024
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Auszug Regelungen der Unterstützung

• Es erfolgen mehrere Aufrufe (entsprechend EZ der LES) innerhalb der Förderperiode 

durch die LAG Haßberge zur Einreichung von Projektideen.

• Antragsteller stellt fristgerecht eine formlose schriftliche Anfrage an die LAG Haßberge

mit kurzer Darstellung der geplanten Einzelmaßnahme und Höhe der voraussichtlichen 

Kosten.

• Antragsberechtigt sind sowohl private als auch juristische Personen. Ausgenommen von 

der Unterstützung sind Einzelpersonen, Vereine und Organisationen, die politische Ziele 

verfolgen. Ebenfalls ausgenommen sind kommunale Körperschaften. 

• Bewertung der Einzelmaßnahmen anhand vorgegebener Auswahlkriterien (1,2,3 Punkte), 

wobei je Kriterium mindestens 1 Punkt und die Mindestpunktzahl von 7 Punkten erreicht 

werden muss. Abschließende Entscheidung im Steuerkreis über die Maßnahmen.
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Auszug Regelungen der Unterstützung

• LAG Haßberge schließt eine Zielvereinbarung zur Durchführung der Einzelmaßnahme 

mit dem ausgewählten Antragsteller ab. Einzelmaßnahmen dürfen erst nach Abschluss 

der Zielvereinbarung begonnen werden.

• Der lokale Akteur weist die Durchführung der Einzelmaßnahme gegenüber der LAG 

Haßberge nach, durch 

- einen kurzen Sachbericht

- bezahlte Rechnungen, Nachweis von Leistungen oder ähnlichen 

Belegen

- Presseberichte, Fotos (soweit vorhanden).

• Die LAG bezahlt dem lokalen Akteur die vereinbarte Unterstützung, wenn 

Zielvereinbarung eingehalten wurde. 
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Bewertung und Beschlussfassung



Checkliste der LAG

Pflichtkriterien 11 Punkte

Zusatzpunkte 12 Punkte

Regionale Kriterien 4 Punkte

SUMME 27 Punkte

Die Anforderungen sind erfüllt

(Mindestpunktzahl 17 Punkte, mindestens 1 Punkt je Pflichtkriterium

Maximalpunkte ohne Zusatzpunkte 39 Punkte)
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Formale Feststellungen:

Nach § 5 der Geschäftsordnung des Entscheidungsgremiums 

sind Mitglieder von der Beratung und Entscheidung von 

Projekten auszuschließen, wenn ein Interessenkonflikt 

vorliegt. Ein Interessenkonflikt kann nicht durch 

Stimmrechtsübertragung umgangen werden.

Dies ist bei jeder Projektauswahlentscheidung sicherzustellen 

und zu dokumentieren.
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Abklärung Interessenkonflikt

• Für alle bei der Auswahl beteiligten Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums und des LAG-Managements und 

Geschäftsführung liegt die unterschriebene Anlage 

„Erklärung Interessenkonflikt“ vor

• Es liegt kein Interessenkonflikt bei den übertragenen 

Stimmen vor

• Folgende Mitglieder sind aufgrund eines 

Interessenkonfliktes für das Projekt von der Beratung und 

Beschlussfassung auszuschließen:
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Beschlussfähigkeit:

• Beschlussfähigkeit des Entscheidungsgremiums laut Satzung bzw. 

Geschäftsordnung ist gegeben (mind. 30 % der Mitglieder anwesend)

• Keine einzelne Interessengruppe kontrollierte die Entscheidungsfindung 

(max. 49 % der Stimmrechte je Interessengruppe)
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Beschlussvorschlag

• Die LAG Haßberge e.V. stimmt der Beantragung der Fördermittel für das LEADER-

Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ in der Förderperiode 2023 – 2027 in 

Höhe von 50.000 € zu. 

• Die Vergabe der Mittel für das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ durch die 

LAG Haßberge wird entsprechend der vorgestellten Vorgehensweise, festgelegt in 

den Regelungen der LAG Haßberge, genehmigt. Das Projekt stimmt mit den Zielen 

der LES überein, erfüllt alle zur Auswahl erforderlichen Mindestkriterien und hat in 

der Bewertung die erforderliche Mindestpunktzahl laut LES erreicht. 

• Es wird der Bereitstellung von Eigenmitteln der LAG Haßberge in Höhe von 6.000 

Euro für das Projekt zugestimmt.

• Die Geschäftsstelle der LAG Haßberge e.V. wird berechtigt, redaktionelle 

Änderungen im Laufe des Förderverfahrens vorzunehmen und den LEADER-

Förderantrag zu stellen. 
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TOP 3

Projekte - Information
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TOP 3.1

Kreuzweg Zeil

- Bürgermeister Stadelmann -
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TOP 4

Sonstiges
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TOP 4.1

Informationen zu LEADER

- Frau Gadamer -
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


